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Was versteht das evangelısche
Kırchenrecht gegenwärltıg unter dem
Begrıff Bekenntnisbindung ‚)1

Der Begriff der „Bekenntnisbindung" wırd In der MNCUCTEN kırchenrechtlichen
I ıteratur aum verwanadt. Lediglıch In Martın Honeckers „Evangelisches
Kırchenrecht" VON 2009 siıch WT der Begri1fft, aber ıne Erläuterung

In der Zeitschrr für evangelısches Kırchenrecht sınd dre1 Beıträge mıt
Dder Überschrift „Bekenntnıisstand und Bekenntnisbindung abgedruckt. Klar

deNniert wırd die „Bekenntnisbindung" aber 1IUT VON Peter Brunner: „Dem
Bekenntnisstand elner 1IrC 16g e1in geschichtliches Ere1gn1s zugrunde, In
dem 1Ne Bekenntnisbindung eingetreten 1st Bekenntnisstand 1st daher olge
VON Bekenntnisbindung.” Das Wort Bekenntnisbindung hat nach Brunner
einen mehrfachen S1Nnn:

„Keın ensch ann einen anderen Menschen das Bekenntnis bınden
e JTathandlung der Bındung das Bekenntnis gcht alleın VON (iJott
aus  .“ Der dreieinN1ge (1Jott 1St das Subjekt Urc den dıe Bındung das
Bekenntnis vollzogen WITd. .„„Der Vollzug dieser Bındung ereignet siıch al-
lerdings 1IUT Urc das ıttel des verkündıigten E, vangelıums.“”
„Das die Bındung vollziehende Werk des (Jelstes chenkt dem (ijebunde-
TICTHT dıe Möglıchkeit SeIn (i1ehbundenseln selhest bekennend AUSZUS ADCH und
verlangt auch die Verwirklıichung dieser Möglıchkeit.”

DIieser Vortrag wurde autf der Theologischen Jagung des artın-1 uther-Bundes In S ee-
vetal 21 2014 gehalten
elier Brunner, Bekenntnisstand und Bekenntnisbindung, 147 I; Eirnst-Vi  Or benn,
Bekenntnisstand und Bekenntnisbindung, 155 T: Altred Adam, Bekenntnisstand und
Bekenntnisbindung 1m Bereich der deutschen Unonskıirchen des Jahrhunderts,

178 T: ın ev 9, 1963,
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Was versteht das evangelische 
Kirchenrecht gegenwärtig unter dem 
Begriff Bekenntnisbindung?

1

Der Begriff der „Bekenntnisbindung“ wird in der neueren kirchenrechtlichen 
Literatur kaum verwandt. Lediglich in Martin Honeckers „Evangelisches 
Kirchenrecht“ von 2009 findet sich zwar der Begriff, aber eine Erläuterung 
fehlt. In der Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht sind drei Beiträge mit 
der Überschrift „Bekenntnisstand und Bekenntnisbindung“2 abgedruckt. Klar 
definiert wird die „Bekenntnisbindung“ aber nur von Peter Brunner: „Dem 
Bekenntnisstand einer Kirche liegt ein geschichtliches Ereignis zugrunde, in 
dem eine Bekenntnisbindung eingetreten ist. Bekenntnisstand ist daher Folge 
von Bekenntnisbindung.“ Das Wort Bekenntnisbindung hat nach Brunner 
 einen mehrfachen Sinn:

– „Kein Mensch kann einen anderen Menschen an das Bekenntnis binden. 
Die Tathandlung der Bindung an das Bekenntnis geht allein von Gott 
aus.“ Der dreieinige Gott ist das Subjekt durch den die Bindung an das 
Bekenntnis vollzogen wird. „Der Vollzug dieser Bindung ereignet sich al-
lerdings nur durch das Mittel des verkündigten Evangeliums.“

– „Das die Bindung vollziehende Werk des Geistes schenkt dem Gebunde-
nen die Möglichkeit, sein Gebundensein selbst bekennend auszusagen und 
verlangt auch die Verwirklichung dieser Möglichkeit.“

1 Dieser Vortrag wurde auf der Theologischen Tagung des Martin-Luther-Bundes in See-
vetal am 21. 1. 2014 gehalten.

2 Peter Brunner, Bekenntnisstand und Bekenntnisbindung, S. 142 ff; Ernst-Viktor Benn, 
Bekenntnisstand und Bekenntnisbindung, S. 155 ff; Alfred Adam, Bekenntnisstand und 
Bekenntnisbindung im Bereich der deutschen Unionskirchen des 19. Jahrhunderts, 
S. 178 ff; in: ZevKR 9, 1963, S. 142 ff.
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Lhese „ge1istliche (iebunden  1t“ WIT| U  - selhest einer „aktıven DYy-
namı1ıs". Was der (iJe1lst geschenkt hat, SOl bewahrt, festgehalten und bestä-
t1gt werden.

Lhese Bedeutungsinhalte ehörenTI

ach Brunner „„kann der (Gilaube verleugnet, dıe geschenkte Bekennt-
nısgebundenheıt gebrochen werden. Bekenntnisgebundenheıt und Lebens-
wandel können auseinanderhbrechen ““ Der Inhalt des Bekenntnisses 1St mıt
dem Inhalt der Botschaft des E, vangelıums und Jesus C’hristus iıdentisch.
Lassen S1e miıich eshalbh mi1t diesen rwägungen VON Brunner über dıe e118-
botschaft und das Bekenntnis e1ispie. auTe und ()rdınatiıon tortfahren

Taufbekenntnis

.„„Das Taufbekenntnis 1St £ W noch das Bekenntnis dieses LEuinzelnen, der 7U

(Gilauben gekommen Ist: aber 1st gleichzeılt1ig auch schon das Bekenntnis
der BPkklesia Mıt dem Taufbekenntnis ıff der Bekennende e1in In den COM -

SCHSLUS mıt der 1IrC (ijottes. Se1in Taufbekenntnis 1st gleichzeltig das TE
der 1IrC (ijottes. [eses TE der 1IrC (jottes INAS £ W In selnen
Formulierungen 1mM Einzelnen varıleren, 1St aber In en Varıationen
als ehben dieses TE wıeder erkennen Darum hat das TE auch
1mM (ijottesdienst der Kırche selinen alz Es dıe innergeme1ndlıche
Verkündigung und TE Es eht In den hymnıschen Bezeugungen der SIO-
Ben Taten Gottes.““

In der auTe WIT| die Bekenntnisgebundenheıt der 1IrC sıchtbar. e
auTe 1St rundlage des kırchlichen Mıtgliedschaftsrechts. In Artıkel 9
Ahs der Verfassung der ordkırche el „Dıie Zugehörigkeıit der
einen Kırche Jesu Christı gründet In der aqaufe  .“
e Se1It Augustinus entwıickelte dogmatische Lehre VOoO ‚„„Character inde-

ehbilis““ MnS theolog1sc 71 Ausdruck, „„dass die durch den Empfang der
auTe bewiırkte Verbindung mıt C’hristus und der 1IrC VON NSelten (jottes
nıcht zurückgenommen wird, selhst WENNn der einzelne äubıge diese Po-
TeNZ nıcht aktualiısıert065

elier Brunner, U., 144
elier Brunner, U., 146
1Lexıkon 1r Kırchen- und Staatskırchenrecht, ÄArt. aracter ndelebıilıs, Haller-
IAl
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– Diese „geistliche Gebundenheit“ wird nun selbst zu einer „aktiven Dy-
namis“. Was der Geist geschenkt hat, soll bewahrt, festgehalten und bestä-
tigt werden.

Diese Bedeutungsinhalte gehören zusammen.
Nach Brunner „kann der Glaube verleugnet, die geschenkte Be kennt-

nisgebundenheit gebrochen werden. Bekenntnisgebundenheit und Le bens-
wandel können auseinanderbrechen.“3 Der Inhalt des Bekenntnisses ist mit 
dem Inhalt der Botschaft des Evangeliums und Jesus Christus identisch. 
Lassen Sie mich deshalb mit diesen Erwägungen von Brunner über die Heils-
botschaft und das Bekenntnis am Beispiel Taufe und Ordination fortfahren.

Taufbekenntnis

„Das Taufbekenntnis ist zwar noch das Bekenntnis dieses Einzelnen, der zum 
Glauben gekommen ist; aber es ist gleichzeitig auch schon das Bekenntnis 
der Ekklesia. Mit dem Taufbekenntnis tritt der Bekennende ein in den con-
sensus mit der Kirche Gottes. Sein Taufbekenntnis ist gleichzeitig das Credo 
der Kirche Gottes. Dieses Credo der Kirche Gottes mag zwar in seinen 
Formulierungen im Einzelnen variieren, ist aber in allen Variationen stets 
als eben dieses Credo wieder zu erkennen … Darum hat das Credo auch 
im Gottesdienst der Kirche seinen Platz. Es prägt die innergemeindliche 
Verkündigung und Lehre. Es lebt in den hymnischen Bezeugungen der gro-
ßen Taten Gottes.“4

In der Taufe wird die Bekenntnisgebundenheit der Kirche sichtbar. Die 
Taufe ist Grundlage des kirchlichen Mitgliedschaftsrechts. In Artikel 9 
Abs. 1 der Verfassung der Nordkirche heißt es: „Die Zugehörigkeit zu der 
 einen Kirche Jesu Christi gründet in der Taufe.“

Die seit Augustinus entwickelte dogmatische Lehre vom „Character inde-
lebilis“ bringt theologisch zum Ausdruck, „dass die durch den Empfang der 
Taufe bewirkte Verbindung mit Christus und der Kirche von Seiten Gottes 
nicht zurückgenommen wird, selbst wenn der einzelne Gläubige diese Po-
tenz nicht aktualisiert“.5

3 Peter Brunner, a. a. O., S. 144.
4 Peter Brunner, a. a. O., S. 146.
5 Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht, Art. Character indelebilis, H. Haller-

mann.
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e irchengemeı1ınden en siıch eshalbh In besonderer We1lse dıe
AUS der Kırche Ausgetretenen kümmern.

Amtshandlungsrecht
e auTe 1st rundlage für das Amtshandlungsrecht be1 der Irauung, be1
der Konftirmatıon und be1 der Bestattung. e Kechtsgrundlagen kırchlichen
Amtshandlungsrechts” In der ordkırche sınd noch nıcht vereinheıthcht. In
den Kırchenkreisen der chemalıgen Nordelbischen Kırche gelten die ‚„„Grund-
lınıen für das kırchliche Handeln be1 der aufe, Irauung und Beerdigun
VON 1989, 1mM IrcNHheNKTEIS Mecklenburg gelten die .„Leıtliıniıen kırchlichen
Lebens der LKD"“ VOoO ()ktober 2002, 1mM ırchenkreıis der chemalıgen
pommerschen 1IrC ilt die „UOrdnung des kırchlichen Lebens der Van-
gelıschen Kırche der Unon“ VON 999 Lhese Urdnungen sınd Wl W1IE
Kırchengesetze formuhert, 1E€ tellen aber lediglich einen „Handlungs- und
UriLentierungsrahmen” dar. Das 1St begrüßen ESs wırd immer wıeder Le-
benssituationen geben, In denen dıe Pastorin Oder der Pastor AUS seelsorger-
lıchen (iründen gehalten sınd, VON den Urdnungen abzuweıichen. Wichtig lst,
dass dıe Pastorin Oder der Pastor dıe Ausführungen In den Urdnungen In iıhre
seelsorgerliıche Entscheidung einhbeziehen. Maßstah für dıe Verantwortung
sınd dıe In der (J)rdınation übernommenen Verpflichtungen.

EFın besonderes Problem 1St hıer, dass aufgrund des Character AN”AdeleDı-
[15 dıe Zusage (jottes In der auTe nıcht zurückgenommen WIrd, während
WIT UNSs anmabßben, aufgrund VON Girundlınien Oder Leıiıtlhınıen und Urdnungen,
dıe In den Verfassungen der etreitenden Kırchen überhaupt nıcht VOLRC-
sehen sınd, Amtshandlungen, W1IE dıe Beerdigung eINES AUS der 1IrC
Ausgetretenen,

erd Heinrich/ Klaus asC.  e, aufe, Brot und Evangelıum 1m kırchlichen andel,
Regelungen dıe amente, Amtshandlungen und LDIienste In der Nordelbischen EV.
-1 uth Iche, der FEvy-Iuth 1Landeskırche Mecklenburgs und der Pommerschen EV.
ırche, theologisch-Kırchenrechtlich kommentiert, Kıel 2009, IT
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Die Kirchengemeinden haben sich deshalb in besonderer Weise um die 
aus der Kirche Ausgetretenen zu kümmern.

Amtshandlungsrecht

Die Taufe ist Grundlage für das Amtshandlungsrecht bei der Trauung, bei 
der Konfirmation und bei der Bestattung. Die Rechtsgrundlagen kirchlichen 
Amts handlungsrechts6 in der Nordkirche sind noch nicht  vereinheitlicht. In 
den Kirchenkreisen der ehemaligen Nordelbischen Kirche gelten die „Grund-
linien für das kirchliche Handeln bei der Taufe, Trauung und Be erdigung“ 
von 1989, im Kirchenkreis Mecklenburg gelten die „Leitlinien kirchlichen 
Lebens der VELKD“ vom Oktober 2002, im Kirchenkreis der ehemaligen 
pommerschen Kirche gilt die „Ordnung des kirchlichen Lebens der Evan-
gelischen Kirche der Union“ von 1999. Diese Ordnungen sind zwar wie 
Kirchengesetze formuliert, sie stellen aber lediglich einen „Handlungs- und 
Orientierungsrahmen“ dar. Das ist zu begrüßen. Es wird immer wieder Le-
benssituationen geben, in denen die Pastorin oder der Pastor aus seelsorger-
lichen Gründen gehalten sind, von den Ordnungen abzuweichen. Wichtig ist, 
dass die Pastorin oder der Pastor die Ausführungen in den Ordnungen in ihre 
seelsorgerliche Entscheidung einbeziehen. Maßstab für die Verantwortung 
sind die in der Ordination übernommenen Verpflichtungen.

Ein besonderes Problem ist hier, dass aufgrund des Character indelebi
lis die Zusage Gottes in der Taufe nicht zurückgenommen wird, während 
wir uns anmaßen, aufgrund von Grundlinien oder Leitlinien und Ordnungen, 
die in den Verfassungen der betreffenden Kirchen überhaupt nicht vorge-
sehen sind, Amtshandlungen, wie z. B. die Beerdigung eines aus der Kirche 
Ausgetretenen, zu versagen.

6 Gerd Heinrich/Klaus Blaschke, Taufe, Brot und Evangelium im kirchlichen Handel, 
Regelungen die Sakramente, Amtshandlungen und Dienste in der Nordelbischen Ev. 
-Luth. Kirche, der Ev.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs und der Pommerschen Ev. 
Kirche, theologisch-kirchenrechtlich kommentiert, Kiel 2009, S. 10 ff.
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Amt der Kırche/OÖOrdination

„„Wenn 1111A0 siıch In die lutherische Kırchenverfassung hıistorisch und Ogma-
tisch hıneındenkt, sıch 1Ne tragende äule, dıe VON Anfang VOI-+-

handen und letztlich doch 1mM 1US dıyınum verwurzelt 1st ESs 1st das Amt der
ırche  .“ Artıkel des Augsburger Bekenntnisses „erklärt das Predigtamt als
VON (1Jott eingesetzt und nenn 1mM unmıiıttelbaren Zusammenhang mi1t Van-
gelıum und akrament Dazu kommt, dass In Artıkel XIV des Augsburger
Bekenntnisses dıe usübung des Predigtamtes als Kıirchenregiment e7zeich-
NeTl WIT| Vom Kıirchenregiment wırd elehrt, dass nıemand In den Kırchen
Öftentlich lehren Oder predigen Oder Sakramente reichen SOl Oohne ordentl1-
chen Beru: „Hier 1St ıne unbedingt posıtıve Aussage der Bekenntnis-
chriıft über 1ne In das Verfassungsrecht hıneinragende Institution “ Auf dıe
TODIEMEe des Amltes der Kırche komme ich später noch einmal zurück.

Bısher habe ich Ausführungen Z£UT Bekenntnisbindung be1 dem Taufsa-
krament emacht. en dıe auTe tritt U  - noch für diejen1ıgen, die das Amt
der 1IrC übernehmen möchten, dıe (J)rdınatlon. .„LSs annn nıcht bestritten
werden, dass das Neue lTestament In den Pastoralbriefen 1ne ()rdınation
für Hırten und rediger der (jemelnden und 1ne iıhnen besonders 11VCI-

TIraufe Lehrüberlieferung kennt Sehr wahrschemlich sınd auch die Aussagen
In 11ım 6,12 über das ZuLE Bekenntnis, das lımotheus VOT vielen Zeugen

09ekannt hat, auf SeIn Ordinationsbekenntnis beziehen. e UOrdıinatıon,
die mıt dem Auftrag und ecC Z£ZUT Öffenthchen Wortverkündigung und N a-
kramentsverwaltung vollzogen WIrd, 1st notwendig „eIN bekenntnisgebun-
dener Akt“.lo e Vereinheitliıchung des Pfarrerdienstrechtes Urc die EK  —
wurde mi1t der Leuenberger Onkordıie erleichtert. e Bekenntnisunter-
chiedeen heute nıcht mehr ıne großbe edeutung. Der TOZESS „Inner-

‚.11 schreıtet tfortevangelıscher Annäherung
uch be1 der (J)rdınation In das Amt der Kırche Z£ZUT Wortverkündıigung

und Sakramentsverwaltung nach &8Q und Pfarrerdienstgesetz der EKD  12
annn „Bekenntnisbindung nıcht einen bındenden Akt der Kırche selhest be-

Hans Liıerman, rundlagen des kırc  ıchen Verfassungsrechts ach Iutherischer Auf-
fassung, In Luthertum, elt 11, Berlın 1954,
Hans Liermann, U.,
elier Brunner, ( wıe Anm 2), 147
elier Brunner, Hı  O,

11 Heinrich de Wall, [)as Pfarrerdienstgesetz der EKD, ın ev 57, 2012, 390
ARBI der ordkırche 2014, NI}
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Amt der Kirche/Ordination

„Wenn man sich in die lutherische Kirchenverfassung historisch und dogma-
tisch hineindenkt, so findet sich eine tragende Säule, die von Anfang an vor-
handen und letztlich doch im ius divinum verwurzelt ist. Es ist das Amt der 
Kirche.“ Artikel V des Augsburger Bekenntnisses „erklärt das Predigtamt als 
von Gott eingesetzt und nennt es im unmittelbaren Zusammenhang mit Evan-
gelium und Sakrament. Dazu kommt, dass in Artikel XIV des Augsbur ger 
Bekenntnisses die Ausübung des Predigtamtes als Kirchenregiment be zeich-
net wird: Vom Kirchenregiment wird gelehrt, dass niemand in den Kir chen 
öffentlich lehren oder predigen oder Sakramente reichen soll ohne ordentli-
chen Beruf“.7 „Hier ist eine unbedingt positive Aussage der Bekenntnis-
schrift über eine in das Verfassungsrecht hineinragende Institution.“8 Auf die 
Probleme des Amtes der Kirche komme ich später noch einmal zurück.

Bisher habe ich Ausführungen zur Bekenntnisbindung bei dem Tauf sa-
krament gemacht. Neben die Taufe tritt nun noch für diejenigen, die das Amt 
der Kirche übernehmen möchten, die Ordination. „Es kann nicht bestritten 
werden, dass das Neue Testament in den Pastoralbriefen eine Ordination 
für Hirten und Prediger der Gemeinden und eine ihnen besonders anver-
traute Lehrüberlieferung kennt. Sehr wahrscheinlich sind auch die Aussagen 
in 1. Tim. 6,12 über das gute Bekenntnis, das Timotheus vor vielen Zeugen 
bekannt hat, auf sein Ordinationsbekenntnis zu beziehen.“9 Die Ordination, 
die mit dem Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sa-
kramentsverwaltung vollzogen wird, ist notwendig „ein bekenntnisgebun-
dener Akt“.10 Die Vereinheitlichung des Pfarrerdienstrechtes durch die EKD 
 wurde mit der Leuenberger Konkordie erleichtert. Die Bekenntnisunter-
schiede haben heute nicht mehr eine so große Bedeutung. Der Prozess „inner-
evangelischer Annäherung“11schreitet fort.

Auch bei der Ordination in das Amt der Kirche zur Wortverkündigung 
und Sakramentsverwaltung nach §§ 3 und 4 Pfarrerdienstgesetz der EKD12 
kann „Bekenntnisbindung nicht einen bindenden Akt der Kirche selbst be-

 7 Hans Lierman, Grundlagen des kirchlichen Verfassungsrechts nach lutherischer Auf-
fassung, in: Luthertum, Heft 11, Berlin 1954, S. 6.

 8 Hans Liermann, a. a. O., S. 6.
 9 Peter Brunner, a. a. O. (wie Anm. 2), S. 147.
 10 Peter Brunner, ebd.
 11 Heinrich de Wall, Das Pfarrerdienstgesetz der EKD, in: ZevKR 57, 2012, S. 390.
 12 KABl. der Nordkirche 2014, S. 228.



‚.15deuten e Kırche ann VOT der (J)rdınation Urc iıhre 1SCHNOTEe 1mM (Jr-
diınationsgespräch (S4 Ahbhs und prüfen, O dıe Voraus-
setizungen für dıe ()rdınatiıon vorliegen. ach der ()rdınation ann 1IUT Urc
das ırken der Pastorinnen Oder Pastoren dıe Bekenntnisbindung festge-
stellt werden. Be1l den nNnhnhabern des Amltes der 1IrC WIT| CUullc dass
dıe Bekenntnisgebundenheıt, WIE be1 den (Getauften, auf Lebens7eIt gilt Eın
Bekenntnis auf e1t 1St nıcht möglıch

Vor der ()rdınatiıon mMuUsSsen dıejen1ıgen, die Ordınıert werden wollen, nach
Ahbhs PIDG.EKD rklären
„Ich gelobe VOT (Gott, das Amt der ftentlichen Wortverkünd1igung und

Sakramentsverwaltung 1mM (iehorsam den dreieinıgen (iJott In Ireue
führen, das E vangelıum VON Jesus Chrıistus, W1IE In der eilıgen chriıft

egeben und 1mM Bekenntnis me1ner Kırche bezeugt 1St, eın lehren, dıe
Sakramente iıhrer Einsetzung gemä. verwalten.“

Vom Pastor, VON der Pastorin wırd Bekenntnisbindung erwartet uch für
S1e€ gilt, dıe „Bındung das Bekenntnis gcht alleın VON (1Jott aus  .. e1
mMuUuUsSsen WIT auch noch einmal festhalten, dass die (J)rdınation £ W vornehms-

Aufgabe der 1SCHOTEe 1st, der eigentliche (J)rdınator aber (1Jott 1st (1Jott
schenkt Bekenntnisbindung. I hes erhittet die (ijemelnde 1mM Urdinationsgot-
tesdienst.

Problematıs 1st siıcher 16 Ahbhs der Verfassung der ordkırche,
wonach „1mM Notfall Jedes Kırchenmitglie ufgaben des Amltes der itentl1-
chen Verkündigung auch Oohne Berufung wahrnehmen kann  .. I Hese REgE-
lung 1st meılnes Erachtens mıt Art und Art XIV der Augsburger Konfes-
SION nıcht vereinbar.

(‚ottesciıenst

In den (ijottesdiensten gehört 7U testen Bestandte1i der Lıturgle, dass
die (iottesdienstteilnehmer geme1insam dıe sogenannten altkırchlichen Be-
kenntnisse, das postolısche Gilaubensbekenntnis Oder das (Gilaubensbe-
kenntnis VON Nızäa-Konstantinopel, sprechen. Das drıtte ırchliche Be-
kenntni1s, das des Athanasıus, 1St In den (ijottesdiensten nıcht üblich [eses
Bekräftigen der üÜübereinstimmenden Glaubensaussagen geschieht In en
(ijottesdiensten der evangelıschen (’hristenheıt.

15 elier Brunner, U., 147
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deuten“13. Die Kirche kann vor der Ordination durch ihre Bischöfe im Or-
dinationsgespräch (§ 4 Abs. 2 und 3 PfDG.EKD) prüfen, ob die Vor aus-
setzungen für die Ordination vorliegen. Nach der Ordination kann nur durch 
das Wirken der Pastorinnen oder Pastoren die Bekenntnisbindung festge-
stellt werden. Bei den Inhabern des Amtes der Kirche wird deutlich, dass 
die Bekenntnisgebundenheit, wie bei den Getauften, auf Lebenszeit gilt. Ein 
Bekenntnis auf Zeit ist nicht möglich.

Vor der Ordination müssen diejenigen, die ordiniert werden wollen, nach 
§ 4 Abs. 4 PfDG.EKD erklären:

„Ich gelobe vor Gott, das Amt der öffentlichen Wortverkündigung und 
Sakramentsverwaltung im Gehorsam gegen den dreieinigen Gott in Treue 
zu führen, das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift 
gegeben und im Bekenntnis meiner Kirche bezeugt ist, rein zu lehren, die 
Sakramente ihrer Einsetzung gemäß zu verwalten.“

Vom Pastor, von der Pastorin wird Bekenntnisbindung erwartet. Auch für 
sie gilt, die „Bindung an das Bekenntnis geht allein von Gott aus“. Dabei 
müssen wir auch noch einmal festhalten, dass die Ordination zwar vor nehms-
te Aufgabe der Bischöfe ist, der eigentliche Ordinator aber Gott ist. Gott 
schenkt Bekenntnisbindung. Dies erbittet die Gemeinde im Ordinationsgot-
tes dienst.

Problematisch ist sicher Art. 16 Abs. 7 der Verfassung der Nordkirche, 
 wonach „im Notfall jedes Kirchenmitglied Aufgaben des Amtes der öffentli-
chen Verkündigung auch ohne Berufung wahrnehmen kann“. Diese Rege-
lung ist meines Erachtens mit Art. V und Art. XIV der Augsburger Konfes-
sion nicht vereinbar.

Gottesdienst

In den Gottesdiensten gehört es zum festen Bestandteil der Liturgie, dass 
die Gottesdienstteilnehmer gemeinsam die sogenannten altkirchlichen Be-
kenntnisse, das Apostolische Glaubensbekenntnis oder das Glau bens be-
kenntnis von Nizäa-Konstantinopel, sprechen. Das dritte altkirchliche Be-
kenntnis, das des Athanasius, ist in den Gottesdiensten nicht üblich. Dieses 
Bekräftigen der übereinstimmenden Glaubensaussagen geschieht in allen 
Gottesdiensten der evangelischen Christenheit.

 13 Peter Brunner, a. a. O., S. 147.
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Bekenntnisstand der Glhiedkirchen der EK

‚.14„Das Bekenntnis 1St die eigentliche Verfassung der 1IrC Ihese wıich-
t1ge Aussage hat Hans L 1ermann SCWAaRLLT, WI1IE selhest tormuherte. „Um
das Bekenntnis integriert siıch Kırche, nıcht ırgende1in Verfassungsideal,
WIE 1mM äkularen Bereich die Staaten pflegen Das hat auch der
Kırchenkampf euthnc eze1gt. Der versuchte Mısshbrauch des kırchlichen
Rechts für weltlhche /wecke scheıterte nıcht iırgendwelchen papıernen
1IUT mıt qualifizierter eNrnNe1| abzuändernden Verfassungsartıkeln, sondern

Bekenntnis. Darauf 111USS es kırchliche ecC ausgerichtet SeIN. (ijerade
darın ze1igt sıch wıederum 1ne Besonderheıit Iutherischen Kırchenrechts.
Im Gegensatz den KReformıierten, be1 denen das Bekenntnis VON jeher
das Wesen der bekennenden lat ADNSCHOLIU hat, die verschliedenen
(Jrten verschliedener e1t verschlieden SeIn ann In He1idelberg anders
als In /Zürich hat das Iutherische Bekenntnis normatıv-allgemeingültigen
ar  .“15

/u den Giledkirchen der EK  — ehören nach der Bıldung der vangeli-
schen Kırche In Mıtteldeutschland und der Bıldung der E vangelısch-Luther1-
schen Kırche In NorTi  eutschland insgesamt 20 Landeskırchen, und £ W

TICUN Landeskırchen mıt Iutherischem Bekenntnis und TICUN Landeskırchen
mıt unıertem Bekenntnis SOWIE WEe1 Landeskırchen mi1t reformı1erten Be-
kenntnis.

Hle Landeskırchen en den Verfassungen (Grundordnungen, Urdnung,
Kırchenordnungen) me1st hervorragender Stelle Präambeln, Girundartikel
Oder als OTSPIUC. Aussagen 7U Bekenntnisstand vorangestellt.
e TAaAMDE der Verfassung der ordkırche nthält 7U Bekenntnis tol-

gende Aussagen:
„Die Kırche gründet ıIn dem Wort des dreieinıgen (Jjottes Gerufen VOTL dıe-

C Wort bekennt sıch dıe Evangelısch-Lutherische Kırche ıIn Norddeutsch-
land dem Evangelıum VOTL Jesus Chrıistus., W1Ie 1m Zeugn1s der Heılıgen
Schrift des Alten und Neuen Testaments gegeben, ın den altkırchlichen Be-
kenntn1issen und ıIn den Iutherischen Bekenntnisschriften ausgelegt ist und W1Ie

ufs Neue bekannt worden ıst ıIn der theologischen Erklärung der Bekennt-
16nıssynode VOTL Barmen.

Hans Liermann, (wıe Anm 7),
Hans Liermann, Hı  O,
Verfassung der Evangelısch-Lutherischen Kırche In Norddeutschland (Nordkırche)
V Januar 20172 2012, 2)
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Bekenntnisstand der Gliedkirchen der EKD

„Das Bekenntnis ist die eigentliche Verfassung der Kirche.“14 Diese wich-
tige Aussage hat Hans Liermann gewagt, wie er es selbst formulierte. „Um 
das Bekenntnis integriert sich Kirche, nicht um irgendein Verfassungsideal, 
wie es im säkularen Bereich die Staaten zu tun pflegen. Das hat auch der 
Kirchenkampf deutlich gezeigt. Der versuchte Missbrauch des kirchlichen 
Rechts für weltliche Zwecke scheiterte nicht an irgendwelchen papiernen 
nur mit qualifizierter Mehrheit abzuändernden Verfassungsartikeln, sondern 
am Bekenntnis. Darauf muss alles kirchliche Recht ausgerichtet sein. Gerade 
darin zeigt sich wiederum eine Besonderheit lutherischen Kirchenrechts. 
Im Gegensatz zu den Reformierten, bei denen das Bekenntnis von jeher 
das Wesen der bekennenden Tat angenommen hat, die an verschiedenen 
Orten zu verschiedener Zeit verschieden sein kann – in Heidelberg anders 
als in Zürich –, hat das lutherische Bekenntnis normativ-allgemeingültigen 
Charakter.“15

Zu den Gliedkirchen der EKD gehören nach der Bildung der Evangeli-
schen Kirche in Mitteldeutschland und der Bildung der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Norddeutschland insgesamt 20 Landeskirchen, und zwar 
neun Landeskirchen mit lutherischem Bekenntnis und neun Landeskirchen 
mit uniertem Bekenntnis sowie zwei Landeskirchen mit reformierten Be-
kennt nis.

Alle Landeskirchen haben den Verfassungen (Grundordnungen, Ordnung, 
Kirchenordnungen) meist an hervorragender Stelle Präambeln, Grundartikel 
oder als Vorspruch Aussagen zum Bekenntnisstand vorangestellt.

Die Präambel der Verfassung der Nordkirche enthält zum Bekenntnis fol-
gende Aussagen:

„Die Kirche gründet in dem Wort des dreieinigen Gottes. Gerufen von die-
sem Wort bekennt sich die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutsch-
land zu dem Evangelium von Jesus Christus, wie es im Zeugnis der Heiligen 
Schrift des Alten und Neuen Testaments gegeben, in den altkirchlichen Be-
kenntnissen und in den lutherischen Bekenntnisschriften ausgelegt ist und wie 
es aufs Neue bekannt worden ist in der theologischen Erklärung der Bekennt-
nissynode von Barmen.“16

 14 Hans Liermann, a. a. O. (wie Anm. 7), S. 8.
 15 Hans Liermann, ebd.
 16 Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) 

vom 7. Januar 2012 (KABl. 2012, S. 2).
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Der Begriff der „lutherischen Bekenntnisschriften“ In der TAaAMDE wırd In
Ahbhs 4’ eiInem G’rundartıkel, präzısliert: „DIie E, vangelısch-Lutherische

1IrC In Nor:  eutschland 1st ıne Kırche Iutherischen Bekenntnisses. In
iıhr gelten dıe lutherischen Bekenntnisschriften. I Hes sınd das Augsburger
Bekenntnis VON 1550, die pologıe des Augsburger Bekenntnisses, dıe
Schmalkaldıschen Artıkel, der TO und der Kleine Katechismus Martın
L uthers SOWIE, Iradıtiıon 1St, Philıpp Melanc  ONSs Iraktat und dıe
Kon  Tdientformel.“
e unterschiedlichen Bekenntnisstände der Landeskırchen der EK C

hen zunächst einmal auf die konfessionellen Unterschliede zurück. Erklärbar
sınd viele Bekenntnisse 1IUT AUS den unterschiedlichen Bekenntnistradıf1onen.
Den einzelnen Mıtglıedern der Landeskırchen sınd diese unterschiedlichen
Bekenntnisse aum ekannt

Festzuhalten ble1bt, dass das Bekenntnis Wl W1IE e1in Rechtssatz formu-
hert lst, aber selhest keinen Rechtsnormcharakter besıtzt und damıt nıcht der
kırchlichen Gesetzgebung unterhegt.

Schutz des Bekenntnisses

eVerfassung der ordkırche enthält viele Bestimmungen, welche tTemılen
und Institutlionen siıch die Einhaltung des Bekenntnisses kümmern ha-
ben ach Art 96 Ahbhs Verfassung Lragen dıe 1SCHOTEe insgesamt In „„DE-
sonderer We1lse orge für dıe TE und das Bekenntnis der Kırche“.

Von besonderer edeutung 1St das Beanstandungsrecht der Kırchenleitung
nach Art 79 Verfassung der ordkırche I hese Rechtsnorm hat folgenden
Wortlaut:;:

(1) Die Kırchenleitung hat eınen Beschluss der Landessynode ınnerhalb
e1INEes Monates beanstanden. WE S1e ıhn für bekenntn1s- der rechts-
wıidr1g hält

(2) Der Bıischofsrat hat eınen Beschluss der Landessynode ınnerhalb e1INEes
Oonats beanstanden. WE ıhn für bekenntniswıdrıg hält

(3) Beanstandungen ach Ahbs und haben aufschiebende Wırkung. Die
erneufte Entscheidung der Landessynode erfolgt frühestens auf der nächs-
ten lagung Die Zurückweıisung VOTL Beanstandungen bedarf der 7ustim-
IELULLE VOTL mındestens We1 Dritteln der Miıtglıeder der Landessynode.

Heinrich de Wa  eilan uckel, rchenrecht. Fın Studiıenbuch, München 2009,
229
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Der Begriff der „lutherischen Bekenntnisschriften“ in der Präambel wird in 
Art. 1 Abs. 4, einem Grundartikel, präzisiert: „Die Evangelisch-Lutherische 
Kirche in Norddeutschland ist eine Kirche lutherischen Bekenntnisses. In 
ihr gelten die lutherischen Bekenntnisschriften. Dies sind das Augsburger 
Bekenntnis von 1530, die Apologie des Augsburger Bekenntnisses, die 
Schmal kaldischen Artikel, der Große und der Kleine Katechismus Martin 
Luthers sowie, wo es Tradition ist, Philipp Melanchthons Traktat und die 
Konkordienformel.“

Die unterschiedlichen Bekenntnisstände der Landeskirchen der EKD ge-
hen zunächst einmal auf die konfessionellen Unterschiede zurück. Erklärbar 
sind viele Bekenntnisse nur aus den unterschiedlichen Bekenntnistraditionen. 
Den einzelnen Mitgliedern der Landeskirchen sind diese unterschiedlichen 
Bekenntnisse kaum bekannt.

Festzuhalten bleibt, dass das Bekenntnis zwar wie ein Rechtssatz formu-
liert ist, aber selbst keinen Rechtsnormcharakter17 besitzt und damit nicht der 
kirchlichen Gesetzgebung unterliegt.

Schutz des Bekenntnisses

Die Verfassung der Nordkirche enthält viele Bestimmungen, welche Gremien 
und Institutionen sich um die Einhaltung des Bekenntnisses zu kümmern ha-
ben. Nach Art. 96 Abs. 3 Verfassung tragen die Bischöfe insgesamt in „be-
sonderer Weise Sorge für die Lehre und das Bekenntnis der Kirche“.

Von besonderer Bedeutung ist das Beanstandungsrecht der Kirchenleitung 
nach Art. 79 Verfassung der Nordkirche. Diese Rechtsnorm hat folgenden 
Wortlaut:

„(1) Die Kirchenleitung hat einen Beschluss der Landessynode innerhalb 
 eines Monates zu beanstanden, wenn sie ihn für bekenntnis- oder rechts-
widrig hält.

(2) Der Bischofsrat hat einen Beschluss der Landessynode innerhalb eines 
Monats zu beanstanden, wenn er ihn für bekenntniswidrig hält.

(3) Beanstandungen nach Abs. 1 und 2 haben aufschiebende Wirkung. Die 
erneute Entscheidung der Landessynode erfolgt frühestens auf der nächs-
ten Tagung. Die Zurückweisung von Beanstandungen bedarf der Zu stim-
mung von mindestens zwei Dritteln der Mitglieder der Landessynode.

 17 Heinrich de Wall/Stefan Muckel, Kirchenrecht. Ein Studienbuch, München 2009, 
S. 229.
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(4) Die Zurückweıisung eıner Beanstandung., dıe sıch auf dıe Bekenntniswıid-
rgkeıt eInNnes Beschlusses der Landessynode bezıeht. wırd 11UT wıirksam.
WEln der Bıischofsrat diesen nıcht ınnerhalb eInNnes Monates ernent bean-
cstandet .“

e Nordelbische ırche, die ıne vergleichbare Verfassungsbestimmung
hatte, hat e1in Olches E1inspruchsverfahren des Bıschofskollegiums
einen Beschluss der 5Synode der Nordelbischen Kırche VOoO März
996 erfahren, In dem die Anerkennung ‚eheähnlıcher Partnerschaften
als Lebensform“ INg /u diesen Fragen hat dıe gutac.  1C tellung
D  2008801 e1 INg Fragen und Aussagen des lutherischen Be-
kenntnisses Z£UT Ehe

Vergleichbare Bestimmungen der Beanstandung bekenntniswıidriger Be-
schlüsse <1bt auch auf der ene der Kırchengemeinde und des Kırchen-
kreises.
e Verfassung der Nordkırche gcht OB weıt, dass 1E den Mıiıt-

glıedern des Kırchengemeinderats nach Art 25 Ahbhs Nr. Verfassung VOI-+-

schreı1bt, dass 1E „für die schrıift-und bekenntnisgemäße Verkündigung des
E vangelıums In der Kırchengemeinde“ SOLSCH en hese Verfassungs-
bestimmung 1St nıcht unproblematısch. e Umsetzung dieser Verfassungs-
NOTI1I ıne große Bıbelkenntnis SOWIE vıiel Wıssen über dıe nhalte der
Bekenntnisschriften (HAUS S1e 1st 1ne Überforderung der Mıtglieder eINESs
Kırchengemeinderates. S1e ann arubDer hınaus unnötigem Streit über dıe
sonntäglıchen Predigten Ten

Unabhängig VON dA1esen edenken zeigen diese kurzen Hınwelse, und das
1st begrüßen, dass die ordkırche dıe Eunhaltung des Bekenntnisstandes
als 1Ne wichtige Aufgabe VON den Kırchenmitgliedern auf en kırchlichen
Ebenen ansıeht.

/Zum chluss noch einNıge historische Anmerkungen. In der zıt1erten kle1i-
TICTHT chriıft VON Hans L 1ermann „Grundlagen des kırchlichen Verfassungs-
rechts nach Iutherischer Auffassun  .. arbeıtet L 1ermann anhand der Bekennt-
nısschrıiften WEe1 Voraussetzungen heraus, dıe rundlage elner Ilutherischen
Kıirchenverfassung seIn muUussen. Das 1St auf der einen NSe1ite das „Amt der
ırche  .“ nach Art des ugsburger Bekenntnisses, und 1St auf der ande-
1CcH NSe1ite die „Gemeıinde“ nach Art V ITI des Augsburger Bekenntnisses, und

gcht die rechte Zuordnung VON Amt und (jemennde. Lhese Erkenntnis
des Kırchenkampfes bestimmend für die Kechtsordnung der schleswı1g-
holsteinıschen Landeskırche VON 055 S1e hat In vorbildhcher We1lse das
Amt der Kırche herausgearbeıtet und das Gegenüber der (ijemelnde geregelt.

Be1l der Bıldung der Nordelbischen 1IrC stand das „Amt der ırche  .“
Mıttelpunkt der Auseinandersetzung über wichtige Verfassungsbestimmun-
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(4) Die Zurückweisung einer Beanstandung, die sich auf die Bekenntniswid-
rigkeit eines Beschlusses der Landessynode bezieht, wird nur wirksam, 
wenn der Bischofsrat diesen nicht innerhalb eines Monates erneut bean-
standet.“

Die Nordelbische Kirche, die eine vergleichbare Verfassungsbestimmung 
hatte, hat ein solches Einspruchsverfahren des Bischofskollegiums gegen 
 einen Beschluss der Synode der Nordelbischen Kirche vom 22./23. März 
1996 erfahren, in dem es um die Anerkennung „eheähnlicher Partnerschaften 
als Lebensform“ ging. Zu diesen Fragen hat die VELKD gutachtlich Stellung 
genommen. Dabei ging es um Fragen und Aussagen des lutherischen Be-
kenntnisses zur Ehe. 

Vergleichbare Bestimmungen der Beanstandung bekenntniswidriger Be-
schlüsse gibt es auch auf der Ebene der Kirchengemeinde und des Kir chen-
kreises.

Die Verfassung der Nordkirche geht sogar so weit, dass sie den Mit-
gliedern des Kirchengemeinderats nach Art. 25 Abs. 3 Nr. 1 Verfassung vor-
schreibt, dass sie „für die schrift-und bekenntnisgemäße Verkündigung des 
Evangeliums in der Kirchengemeinde“ zu sorgen haben. Diese Ver fas sungs-
bestimmung ist nicht unproblematisch. Die Umsetzung dieser Verfassungs-
norm setzt eine große Bibelkenntnis sowie viel Wissen über die Inhalte der 
Bekenntnisschriften voraus. Sie ist eine Überforderung der Mitglieder eines 
Kirchengemeinderates. Sie kann darüber hinaus zu unnötigem Streit über die 
sonntäglichen Predigten führen.

Unabhängig von diesen Bedenken zeigen diese kurzen Hinweise, und das 
ist zu begrüßen, dass die Nordkirche die Einhaltung des Bekenntnisstandes 
als eine wichtige Aufgabe von den Kirchenmitgliedern auf allen kirchlichen 
Ebenen ansieht.

Zum Schluss noch einige historische Anmerkungen. In der zitierten klei-
nen Schrift von Hans Liermann „Grundlagen des kirchlichen Ver fassungs-
rechts nach lutherischer Auffassung“ arbeitet Liermann anhand der Bekennt-
nisschriften zwei Voraussetzungen heraus, die Grundlage einer lu therischen 
Kirchenverfassung sein müssen. Das ist auf der einen Seite das „Amt der 
Kirche“ nach Art. V des Augsburger Bekenntnisses, und es ist auf der ande-
ren Seite die „Gemeinde“ nach Art. VII des Augsburger Be kennt nisses, und 
es geht um die rechte Zuordnung von Amt und Gemeinde. Diese Erkenntnis 
des Kirchenkampfes war bestimmend für die Rechtsordnung der schleswig-
holsteinischen Landeskirche von 1958. Sie hat in vorbildlicher Weise das 
Amt der Kirche herausgearbeitet und das Gegenüber der Gemein de geregelt. 

Bei der Bildung der Nordelbischen Kirche stand das „Amt der Kirche“ im 
Mittelpunkt der Auseinandersetzung über wichtige Verfassungsbestimmun-
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CI (Z Art 19 Verfassung). Es Z1iNg dıe zentrale rage, b das „Amt
der Kırche“ als „Institution“ verstehen Oder O zulässıg lst, das „Amt“
als „Funktionsbegriff” verstehen. Peter Brunner außerte siıch In einer SUuL-
achtlichen Stellungnahme 976 da7zu. Der L elitende Bıschofr der
Uarı ohse, eZ0og persönlıch tellung den Außerungen VON Brunner ©

Be1l der Bıldung der ordkırche hat das Verhältnis VON Amt und (jemeılnde
auch ıne großbe gespielt. Neu Wl hıer, dass siıch lutherische Kırchen
(Landeskırch Mecklenburg, Nordelbische Kırche) und ıne 1IrC der
Union (Pommersche E, vangelıische Kırche), vergleichbar der Bıldung der
E, vangelıschen Kırche In Mıtteldeutschland, zusammenschlossen.

Lhese kurzen Hınwelse auf dıe kırchliche Verfassungsgeschichte zeigen,
dass das Amt der Kırche und dıe (jemelnde Bekenntnisaussagen (Art und
V II Augsburger Bekenntn1s sınd, dıe In das Verfassungsrecht hıneinragen
und VON großer praktıscher edeutung Sınd.

Schlıeßen möchte ich mıt einem Wort VON Dombois
„Bekenntnis he1ßt homologıa, übereinstimmendes en Es STAMMLT AUS

der Tauflıturgie, 1St ursprünglıch Taufbekenntnis. (iJott hat UNSs angeredet, und
0019WIT ANLTWOTTEN ıhm 1mM Bekenntnis.

15 ev 21, 1976, 379
Hans Dombaıs, |DER eC der Naı ÖOkumenisches Kırchenrecht L, ıtten 19061,

678
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gen (z. B. Art. 19 Verfassung). Es ging um die zentrale Frage, ob das „Amt 
der Kirche“ als „Institution“ zu verstehen oder ob es zulässig ist, das „Amt“ 
als „Funktionsbegriff“ zu verstehen. Peter Brunner äußerte sich in einer gut-
achtlichen Stellungnahme 1976 dazu. Der Leitende Bischof der VELKD, 
Eduard Lohse, bezog persönlich Stellung zu den Äußerungen von Brunner.18

Bei der Bildung der Nordkirche hat das Verhältnis von Amt und Gemeinde 
auch eine große Rolle gespielt. Neu war hier, dass sich lutherische Kirchen 
(Landeskirche Mecklenburg, Nordelbische Kirche) und eine Kirche der 
Union (Pommersche Evangelische Kirche), vergleichbar der Bildung der 
Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, zusammenschlossen. 

Diese kurzen Hinweise auf die kirchliche Verfassungsgeschichte zeigen, 
dass das Amt der Kirche und die Gemeinde Bekenntnisaussagen (Art. V und 
VII Augsburger Bekenntnis) sind, die in das Verfassungsrecht hineinragen 
und von großer praktischer Bedeutung sind. 

Schließen möchte ich mit einem Wort von Dombois:
„Bekenntnis heißt homologia, übereinstimmendes Reden. Es stammt aus 

der Taufliturgie, ist ursprünglich Taufbekenntnis. Gott hat uns angeredet, und 
wir antworten ihm im Bekenntnis.“19

 18 ZevKR 21, 1976, S. 379.
 19 Hans Dombois, Das Recht der Gnade. Ökumenisches Kirchenrecht I, Witten 1961, 

S. 678.


